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Interesse der Rechte Dritter der Nachlaßwert ermittelt wer
den muß. Das kann zur Berechnung etwaiger Pflichtteile 
(wenn der Ehegatte testamentarischer Alleinerbe ist), für die 
Berechnung der Erbschaftsteuer7 oder von Gebühren8 not
wendig werden. Im Streitfall muß sich der Dritte (Gläubiger) 
mit dem Ehegatten darüber auseinandersetzen, welcher wert
mäßige Anteil des ehelichen Gesamteigentums ihm vorab fa
milienrechtlich zuzubilligen ist und welcher Anteil zum Nach
laß gehört.

Familienrechtliche Teilung nach dem Tod beider Ehegatten

Eine familienrechtliche Teilung nach § 39 FGB ohne Mitwir
kung eines der Ehegatten kann notwendig werden, wenn sie 
gleichzeitig oder kurz hintereinander versterben und nicht 
von denselben Personen (z. B. nur von gemeinsamen Kindern) 
beerbt werden, sondern jeder von anderen (z. B. Geschwi
stern). Um die Nachlässe beider Verstorbenen trennen zu 
können, muß ihr gemeinschaftliches eheliches Eigentum zwi
schen den Erben beider Seiten aufgeteilt werden. In solchen 
Fällen wird es kaum Umstände zu beachten geben, die sich 
aus den aufgelösten ehelichen Beziehungen ergeben, so daß 
in der Regel die Aufteilung in einem einheitlichen Vorgang 
unter Berücksichtigung gleicher familienrechtlicher Anteile 
vorzunehmen sein wird. Die Erben der beiden Ehegatten er
langen mit dem Erbfall jeweils die von ihrem Erblasser über
gegangene familienrechtliche Beteiligung am ehelichen Ge
samteigentum und gegenseitig den damit verbundenen, mit 
Auflösung der Ehe fälligen Teilungsanspruch aus §39 FGB.

Hingegen sind etwaige Ausgleichsansprüche nach § 40 
Abs. 4 Satz 1 FGB grundsätzlich unvererblich und erlöschen 
beim Tode des Berechtigten, so daß sie nicht von den Erben 
eines Ehegatten gegen diejenigen des anderen Ehegatten gel
tend gemacht werden können (§ 40 Abs. 3 FGB), wenn man 
vom Ausnahmefall des~§ 40 Abs. 4 Satz 2 FGB absieht.
Prof. Dr. sc. WOLFGANG SEIFERT,
Sektion Rechtswissenschaft
der Karl-Marx-Universität Leipzig

7 Erbschaftsteuergesetz i. d. F. vom 18. September 1970 (GBl.-Sdr.
Nr. 678) und der АО zur Vermögen- und Erbschaftsteuer vom
2. Dezember 1987 (GBl. I Nr. 29 S. 282).

8 Vgl. z. B. §10 der АО über die Kosten des Staatlichen • Notariats
(Notariatskostenordnung) vom 5. Februar 1976 (GBl. X Nr. 6 S. 99).

Ist der Betrieb nach §270 AGB 
oder nach §271 Abs. 2 AGB 
zum Schadenersatz verpflichtet?
(Bemerkungen zum Urteil des Obersten Gerichts vom 30. Sep
tember 1988 - О AK 17/88 - NJ 1988, Heft 12, S. 508)

Mit dem obengenannten Urteil, das die Anerkennung des 
Schadenersatzanspruchs eines Werktätigen gegen seinen 
Beschäftigungsbetrieb zum Gegenstand hat, werden einige 
Fragen aufgeworfen, die m. E. der weiteren Erörterung 
bedürfen:

Dem Ergebnis der Entscheidung ist ganz gewiß darin zu 
folgen, daß dem Werktätigen der Anspruch auf Schaden
ersatzleistung durch den Betrieb zuerkannt wurde. Hingegen 
überzeugt m. E. die Anwendung des § 270 Abs. 1 AGB nicht. 
Nach den Sachverhaltsdarstellungen kann der Leser ohne 
weiteres auch den Schluß ziehen, daß der Werktätige seinen 
Pkw zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe mit betrieblicher 
Genehmigung benutzte und dabei ein Schaden am Fahrzeug 
entstand. Damit wären aber wohl alle Voraussetzungen des 
§ 271 Abs. 2 AGB erfüllt:

1. Der Werktätige handelte in Erfüllung des Auftrags 
seines Leiters, Arbeiten an einer anderen Arbeitsstätte aus
zuführen, womit sich für ihn zwangsläufig die Arbeitspflicht 
ergab, den Weg dorthin zurückzulegen; natürlich mußte er 
auch wieder zurückfahren.

2. Der Werktätige benutzte zur Erfüllung letztgenannter 
Arbeitspflicht seinen Pkw, also sein persönliches Eigentum.

3. Die Genehmigung zur Benutzung des Pkw lag offen
sichtlich vor, denn immerhin stellte der Leiter mit der Auf
tragserteilung zugleich einen. Passierschein aus, und „ . . .  der 
Verklagte (fuhr) im Auftrag seines zuständigen Leiters, in 
das Betriebsgelände ...“.

4. Es trat eine Beschädigung des Pkw bei Erfüllung der 
Arbeitspflicht, sich zur entsprechenden Arbeitsstätte zu 
begeben, ein.

Wenn aber das AGB mit § 271 Abs. 2 eine spezielle Rege
lung für den Fall vorsieht, daß der Werktätige mit betrieb
licher Genehmigung persönliches Eigentum zur Erfüllung der 
Arbeitsaufgabe, deren konkreter Inhalt auch durch Aufträge 
bestimmt wird, benutzt, dann muß bei dessen Beschädigung 
die Prüfung des Schadenersatzanspruchs auf eben dieser 
Rechtsgrundlage erfolgen. Die Anwendung des § 270 Abs. 1 
AGB wäre deshalb ausgeschlossen. G. Kirschner formuliert in 
Heft 12 der Schriftenreihe zum AGB (S. 60) mit Bezug auf 
eine genehmigte Pkw-Benutzung bei einer Dienstreise, wo ja 
auch die sonst üblichen Arbeitstätigkeiten durch den Werk
tätigen am Dienstreiseort ausgeführt werden: „Der Schaden 
am Fahrzeug wird ausschließlich nach der Bestimmung in 
§271 Abs. 2 AGB reguliert.“ Da der Schadenersatzanspruch 
hierbei nach dem Prinzip objektiver Haftung bei Vorliegen
o. g. Voraussetzungen unabhängig vom Verhalten des Be
triebes eintritt, erübrigen sich allerdings Überlegungen dazu, 
ob und welche Pflichten der Betrieb aus dem Arbeitsrechts
verhältnis verletzt hat.

Ich möchte betonen, daß ich diese Schlußfolgerungen aus 
der Darstellung zum Sachverhalt für naheliegend halte, zu
mal ja das AGB eben auch die genannte spezielle Regelung 
enthält. Deshalb genügt es nach meiner Ansicht für eine 
schlüssige Urteilsbegründung nicht, wenn ohne nähere Erläu
terung dem Kreis- und dem Bezirksgericht bescheinigt wird, 
zutreffend davon ausgegangen zu sein, daß die Forderung des 
Betriebes auf der Grundlage von § 270 Abs. 1 AGB zu prüfen 
ist. Ich hätte es zumindest für angebracht gehalten, eine 
Bemerkung dahingehend zu treffen, weshalb die spezielle 
Regelung des § 271 Abs. 2 AGB hier keine Anwendung finden 
konnte.
Dr. BERND FREY,
Sektion Rechtswissenschaft
der Karl-Marx-Universität Leipzig

Verjährung von Vermächtnissen
Durch § 380 Abs. 1 Satz 3 ZGB ist geregelt, daß die allge
meinen Bestimmungen des ZGB über Verträge für das Ver
mächtnis entsprechend gelten. Im ZGB-Kommentar (2. Aufl., 
Berlin 1985, Anm. 1.3. zu § 380 [S. 427]) wird ausgeführt, daß 
sich daraus für Vermächtnisse eine zweijährige Verjährungs
frist (§ 474 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB) ergibt. Weiter heißt es dort: 
„Sie beginnt in analoger Anwendung des § 403 Abs. 1 nicht 
vor Testamentseröffnung und endet spätestens zehn 'Jahre 
nach dem Erbfall. Die Verjährungsfrist deckt sich mit der für 
Pflichtteilsansprüche (§ 396 Abs. 3 Satz 3).“

Zuzustimmen ist der Auffassung, daß auf Vermächtnisse 
die für Ansprüche aus Verträgen vorgesehene zweijährige 
Verjährungsfrist des § 474 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB Anwendung 
findet. Die im 7. Teil des ZGB enthaltenen Verjährungsbe
stimmungen für vertragliche Ansprüche (vgl. insbes. §§ 474 
Abs. 1 Ziff. 2, 475 Ziff. 3 ZGB) sind inhaltlich den „Allge- 
meine(n) Bestimmungen über Verträge“ zuzuordnen, denn 
die Verjährungsbestimmungen ergänzen das so überschrie- 
bene 1. Kapitel des 3. Teils des ZGB (§§ 43 bis 93).

Gemäß § 475 Ziff. 3 ZGB beginnt die Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Verträgen (und im Hinblick auf § 380 Abs. 1 
Satz 3 ZGB somit auch für Ansprüche auf Erfüllung von Ver
mächtnissen) erst mit dem ersten Tag des Monats, der auf den 
Tag folgt, an dem der Anspruch geltend gemacht werden 
kann. Dem ZGB-Kommentar ist deshalb auch darin zuzu
stimmen, daß die für Vermächtnisse geltende zweijährige 
Verjährungsfrist nicht vor der Eröffnung des Testaments zu 
laufen beginnt. Vor der Testamentseröffnung kennt der 
Vermächtnisnehmer oft den genauen Inhalt des Testaments 
nicht, und er weiß dann auch nicht mit Sicherheit, wer Erbe 
geworden ist und somit das Vermächtnis zu erfüllen hat.1 
Auch erteilt das Staatliche Notariat den Vermächtnisnehmern 
und Erben Abschriften und Ausfertigungen des Testaments 
erst nach dessen Eröffnung.

Meines Erachtens kann jedoch der im ZGB-Kommentar 
vertretenen Auffassung, daß Ansprüche aus Vermächtnissen 
spätestens zehn Jahre nach dem Erbfall verjähren, nicht zu
gestimmt werden. Diese Rechtsa> > ffassung beruht offenbar 
auf einer analogen (sinngemäßen) Anwendung des für Pflicht
teilsansprüche geltenden § 396 Abs. 3 Satz 3 ZGB.

1 Auf den relativ seltenen Fall des Untervermächtnisses — dieses 
ist von einem Vermächtnisnehmer zu erfüllen (vgl. dazu Zivil- 
recht, Lehrbuch, Teil 2, Berlin 1981, S. 258, sowie ZGB-Kommentar, 
a. a. O., Anm. 2 zu § 380 [S. 427J) — wird hier nicht näher einge
gangen; jedoch gelten die folgenden Ausführungen über die Ver
jährung von Vermächtnissen sinngemäß auch für Untervermächt
nisse.


